
An
Allianz Pensionsfonds AG
10850 Berlin

Erklärung zur betrieblichen Weiterführung

(Bei Pensionsfondsversorgungen)

Angaben zum Versorgungsberechtigten (Arbeitnehmer)

Vereinbarungen zur betrieblichen Weiterführung

Versorgungsvertrags Nr.

Versorgungsberechtigter

Straße

Postleitzahl/Ort

Telefonnummer tagsüber und E-Mail

BITTE WENDEN!

Geburtsdatum

Diensteintrittsdatum beim neuen Arbeitgeber

Angaben zum Vertragspartner (neuer Arbeitgeber)

Erklärung zum Vertragspartnerwechsel

Straße

Postleitzahl/Ort/Land

Ansprechpartner mit Telefonnummer und E-Mail

Besteht für den Arbeitgeber bereits ein Gruppenvertrag? Falls ja, bitte die Versorgungsvertrags Nr. angeben

Firma

Wir erklären hiermit, dass mit Wirkung vom

übergehen soll auf

die Vertragspartner-Eigenschaft

1.  Wir erklären hiermit, dass wir die Versorgungszusage des vorherigen Arbeitgebers übernehmen. 
Die Übernahme der Zusage entsprechend § 4 Absatz 2 Nr. 1 BetrAVG ist zwingend erforderlich, damit die bisherigen biometrischen 
Rechnungsgrundlagen des Vertrages erhalten bleiben und der Vertrag insoweit unverändert fortgeführt werden kann. Der Versicherer 
überprüft grundsätzlich, dass keine Beitragsrückstände vorhanden sind. Für künftige Beiträge können die bisherigen Vereinbarungen 
der Versorgung (z. B. Finanzierung durch Arbeitgeber oder Arbeitnehmer) angepasst und die Zusage in dieser Hinsicht modifiziert 
werden (siehe Ziffer 2). Für die Berechnung der gesetzlichen Unverfallbarkeit ist der Zeitpunkt der ursprünglichen Zusageerteilung 
maßgebend. Es kann daher auch bei Arbeitgeberfinanzierung nur ein unwiderrufliches Bezugsrecht ohne Vorbehalte verfügt werden. 
Die Versorgungszusage des bisherigen Arbeitgebers sollte Ihrem Arbeitnehmer vorliegen. Zusätzlich erstellt der Versicherer auf der 
Basis der gewählten Fortführungsmodalitäten eine Dokumentation der Übernahme.
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4. Besteuerung der Beiträge

5. Vertragspartner-Wechsel bei Ausscheiden des Arbeitnehmers

Die beim vorherigen Arbeitgeber vereinbarte Besteuerung der Beiträge gilt weiterhin.

Der Arbeitgeber überträgt die Vertragspartner-Eigenschaft auf den Arbeitnehmer für den Fall, dass er nach Unverfallbarkeit 
seiner Versorgungsanwartschaft im Sinne von § 1 b BetrAVG aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet oder dass er zu diesem Zeit- 
punkt ein uneingeschränktes unwiderrufliches Bezugsrecht hinsichtlich aller Versorgungsleistungen besitzt. Die Befugnis des 
Arbeitgebers über die Rechte aus der Versorgung bis dahin zu verfügen, ist hierdurch nicht beeinträchtigt. Der Vertragspart-
ner-Wechsel ist dem Versicherer gegenüber erst dann wirksam, wenn der Arbeitgeber ihm die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses anzeigt. Die Anzeige gegenüber dem Vertreter genügt nicht. Wird die Versorgung direkt oder zu einem späte-
ren Zeitpunkt beim neuen Arbeitgeber weitergeführt, stimmt der Arbeitgeber auch der Übernahme der von ihm erteilten 
Versorgungszusage durch den neuen Arbeitgeber zu. 

Steuerfreiheit der Beiträge bis 8 % der BBG oder bis zu 960 EUR (Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 63 S. 1 EStG oder nach § 100 Abs. 6 
EStG, nur möglich für Versicherungen, die diese Voraussetzungen erfüllen).

3. Beitragszahlung

Die Beiträge sollen ab 01. bis auf Widerruf gemäß separat beizufügendem SEPA-Lastschriftmandat eingezogen werden.

Ggf. neuer Beitrag EUR Zahlungsweise monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bitte vergessen Sie nicht nach den Erklärungen und Hinweisen zur Datenverarbeitung zu unterschreiben. 

2. Die Versorgung wird wie folgt fortgeführt:

Das Bezugsrecht ist insgesamt unwiderruflich ohne Vorbehalt. Die bisher vereinbarte Bezugsrechtsverfügung im Todesfall gilt 
unverändert. Sämtliche Bezugsrechte sind nicht übertragbar und nicht beleihbar.

Die künftige Beitragszahlung basiert ausschließlich auf Entgeltumwandlung (inkl. gesetzlichem Arbeitgeberzuschuss, soweit
geschuldet).
Achtung: Es ist eine separate Entgeltumwandlungsvereinbarung erforderlich.

oder, falls abweichend bitte ankreuzen:

Unbedingt eine der folgenden Vereinbarungen für die vom Arbeitgeber finanzierten Beiträge auswählen:

Mischfinanzierung (teils Arbeitgeber- und Arbeitnehmerfinanzierung; gilt nicht bei gesetzlichem 
Arbeitgeberzuschuss, soweit geschuldet)

Arbeitgeberfinanzierung

Es erfolgt keine Beitragszahlung in entgeltlosen Zeiten

Es erfolgt eine Beitragszahlung in entgeltlosen Zeiten

Art und Umfang der von uns zugesagten Versorgungsleistungen sowie die Voraussetzungen für deren Inanspruchnahme ergeben 
sich weiterhin aus den Pensionsplänen zur o. g. Versorgung, den aktuell beiliegenden bzw. im Laufe der Vertragsdauer hinzu- 
kommenden Versorgungsunterlagen. Je nachdem, welche Konditionen der Fortführung des Vertrages zu Grunde gelegt werden, 
kann es zu einer Verbesserung oder Verschlechterung bei den garantierten Leistungen kommen. In bereits erreichte Anwart- 
schaften wird nicht eingegriffen.

Die Beiträge werden künftig ab 01. überwiesen.

Oder, falls keine Abbuchung gewünscht wird:
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I. Erklärungen
Ich gebe folgende Erklärungen zur Datenverarbeitung ab:

Erklärungen und Hinweise zur Datenverarbeitung:

Einwilligung in die Verwendung von der Schweigepflicht 
geschützter Daten

Die folgenden Erklärungen wurden auf Grundlage der Abstim-
mung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungs-
wirtschaft e.V. (GDV) mit den Datenschutzaufsichtsbehörden 
erstellt.

Unsere Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 
Strafgesetzbuch (im Folgenden „Schweigepflicht“). Darum 
benötigen wir, die Allianz Pensionsfonds AG, als Unternehmen 
der Lebensversicherung und federführender Versicherer der 
MetallRente-Konsortien (im Folgenden „der Federführer“), 
Ihre Schweigepflichtentbindung, um von der Schweigepflicht 
geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit 
Ihnen besteht, Ihre Kundennummer oder weitere Identifika- 
tionsdaten, an andere Stellen, z. B. Assistance-, Logistik- oder 
IT-Dienstleister weiterleiten zu dürfen.

Die folgenden Erklärungen sind für die Begründung, Durch-
führung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages unent-
behrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss 
des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.

Soweit die Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt, können 
Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ist 
Ihre Einwilligung zur Durchführung des Vertrages erforderlich, 
wird ein Widerruf dazu führen, dass die Leistung nicht mehr 
erbracht werden kann.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit den von der 
Schweigepflicht geschützten Daten bei der Weitergabe an 
Stellen außerhalb des Federführers.

Weitergabe Ihrer von der Schweigepflicht geschützten Daten 
an Stellen außerhalb des Federführers.

Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die 
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die 
Datensicherheit.

1.   Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen 
(Unternehmen oder Personen)

Bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfall- 
bearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, führen 
wir teilweise nicht selbst durch. Insoweit haben wir diese 
Aufgaben anderen Gesellschaften der Allianz Deutschland 
Gruppe oder einer anderen Stelle außerhalb der Allianz 
Deutschland Gruppe übertragen. Werden hierbei Ihre von der 
Schweigepflicht geschützten Daten weitergegeben, benötigen 
wir Ihre Entbindung für uns und soweit erforderlich für die 
anderen Stellen.

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen 
und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß von der 
Schweigepflicht geschützte Daten für uns erheben, verarbeiten 
oder nutzen. Die Aufgaben, die den einzelnen Stellen übertra-
gen wurden, können Sie dieser Liste entnehmen. Die aktuelle 
Liste kann im Internet unter 
www.allianz.de/dienstleister-leben eingesehen oder bei uns 
(Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin, 
Telefon 08 00.410 01 04, lebensversicherung@allianz.de) 
angefordert werden.

Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Allianz 
Deutschland Gruppe und der anderen beauftragten Stellen 
im Hinblick auf die Weitergabe der von der Schweigepflicht 
geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht.

2.  Datenweitergabe an Rückversicherer 

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können wir 
Verträge mit Rückversicherern abschließen, die das von uns 
versicherte Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen 
Fällen bedienen sich die Rückversicherer dafür weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls Ihre Daten übermitteln. Damit 
sich der Rückversicherer ein eigenes Bild über das Risiko oder 
den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass wir 
Ihren Versicherungs- oder Leistungsantrag dem Rückversi-
cherer vorlegen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein 
schwierig einzustufendes Risiko handelt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass uns der Rückversicherer 
aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder 
Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrens-
abläufen unterstützt.

Hat ein Rückversicherer die Absicherung des Risikos über-
nommen, kann er kontrollieren, ob wir das Risiko bzw. einen 
Leistungsfall richtig eingeschätzt haben.

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge 
und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherer 
weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in 
welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur 
Abrechnung von Beitragszahlungen und Leistungsfällen kön-
nen ebenfalls Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rück-
versicherer weitergegeben werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymi-
sierte bzw. pseudonymisierte Daten verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversi-
cherern nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet.

Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Allianz 
Deutschland Gruppe und der anderen beauftragten Stellen 
im Hinblick auf die Weitergabe der von der Schweigepflicht 
geschützten Daten von ihrer Schweigepflicht.

3.   Datenweitergabe an selbstständige Versicherungs- 
vermittler

In den folgenden Fällen kann es dazu kommen, dass von der 
Schweigepflicht geschützte Informationen über Ihren Vertrag 
selbstständigen Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gege-
ben werden.

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erfor-
derlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen 
darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen 
Ihr Vertrag angenommen werden kann.

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass 
und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde.

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen 
anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertrags-
daten an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem 
Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen 
Vermittler über die geplante Weitergabe der von der Schweige- 
pflicht geschützten Daten informiert sowie auf Ihre Wider-
spruchsmöglichkeit hingewiesen.

Ich willige ein, dass der Federführer meine von der Schweige-
pflicht geschützten Vertragsinformationen in den oben 
genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich 
zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler über-
mittelt und entbinde die für den Federführer tätigen Personen 
insoweit von ihrer Schweigepflicht.
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Für bestimmte Produkte benötigen wir folgende weitere 
Erklärungen zur Datenverarbeitung 

1.   Einwilligung in die Datenübermittlung zur Ermittlung der 
steuerlich abzugsfähigen Beiträge zu Basis-Rentenversi-
cherungen und Altersvorsorgeverträgen („Riester-Renten“)

Ich willige ein, dass für die zur Ermittlung der als Sonderaus-
gaben abziehbaren Beiträge zu Basis-Rentenversicherungen 
und Altersvorsorgebeiträge zu Riester-Renten bestimmten 
personenbezogenen Daten (Namen, Vertragsdaten, Steuer-
Identifikationsnummer, geleistete Beiträge und ggf. Informa-
tionen zur Beitragsrückerstattung) vom Federführer den 
Finanzbehörden übermittelt werden.

Mir ist bewusst, dass sich der Sonderausgabenabzug für 
die Beiträge zu Basis-Rentenversicherungen und zu Riester-
Renten des Versicherungsnehmers entfällt, wenn ich diese Ein-
willigung nicht erteile oder nach Erteilung von meinem Recht 
Gebrauch mache, meine Einwilligung ganz oder teilweise zu 
widerrufen. Ein Widerruf ist für die Datenübermittlung der 
Beiträge wirksam, die ab dem Kalenderjahr gezahlt werden, 
das dem Jahr folgt, in dem die Datenübermittlung widerrufen 
worden ist.

Ich willige ferner ein, dass der Federführer zu diesem Zweck 
meine Identifikationsnummer nach § 139 b Abgabenordnung 
beim Bundeszentralamt für Steuern erheben dürfen.

2.   Erklärung zur Nutzung der Steuer-Identifikationsnummer 
des Antragstellers

Ich bin damit einverstanden, dass meine Steuer-Identifika-
tionsnummer von dem Federführer, der mich um die Mitteilung 
der Steuer-Identifikationsnummer gebeten hat, auch für wei-
tere bei ihm bestehende Verträge gespeichert wird, aus denen 
sich eine gesetzliche Verpflichtung zu einer Übermittlung 
meiner Steuer-Identifikationsnummer an die Finanzverwaltung 
oder die zentrale Stelle (§ 81 EStG) ergibt.

Erklärungen der zu versichernden Person(en) oder des 
gesetzlichen Vertreters der zu versichernden Person(en)
Ich gebe hiermit für mich bzw. für die zu versichernde(n) 
Person(en) die vom Antragsteller bzw. Versicherungsinteres-
senten abgegebenen Erklärungen zur Datenverarbeitung ab. 
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II. Hinweise

Information zur Verwendung Ihrer Daten

Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung sind Vertrau-
enssache. Daher ist es für uns sehr wichtig, Ihre Persönlichkeits-
rechte zu respektieren. Das gilt insbesondere für den Umgang 
mit Ihren persönlichen Daten.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist als federfüh-
rende Gesellschaft der MetallRente-Konsortien die Allianz 
Pensionsfonds AG (im Folgenden „die federführende Gesell-
schaft“). Sie erreichen diese unter folgenden Kontaktdaten:

Allianz Pensionsfonds AG 
10850 Berlin 
Telefon:  08 00.4 10 01 04 
E-Mail:  lebensversicherung@allianz.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Der Abschluss und die Durchführung des Versicherungsvertra-
ges/Versorgungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) nicht möglich. 

Beantragen Sie Versicherungsschutz/Versorgungsschutz, 
benötigen wir die von Ihnen gemachten Angaben zur Begrün-
dung des Versicherungsvertrages/Versorgungsvertrages. 
Kommt der Versicherungsvertrag/Versorgungsvertrag zustan-
de, verarbeiten wir Ihre Daten zur Durchführung des Vertrags-
verhältnisses, z. B. zur Prüfung des fristgerechten Forderungs-
ausgleichs. Kommt der Vertrag nicht zustande, speichern 
wir Ihre Daten, drei volle Kalenderjahre für den Fall, dass Sie 
erneut Versicherungsschutz/Versorgungsschutz beantragen. 
Angaben zum Leistungsfall benötigen wir etwa, um den Eintritt 
und den Umfang des Versicherungsfalles/Versorgungsfalles 
sowie ggf. den Eintritt und die Abwicklung von Regressforde-
rungen prüfen zu können. Die Daten nutzen wir weiterhin für 
eine Betrachtung und Pflege der gesamten Kundenbeziehung, 
beispielsweise für die Beratung hinsichtlich einer Vertragsan-

passung oder für umfassende Auskunftserteilungen. Darüber 
hinaus benötigen wir Ihre Daten zur Erfüllung aufsichtsrecht-
licher Vorgaben, zur Geschäftssteuerung oder zur Erstellung 
von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwick-
lung neuer Tarife und Produkte sowie zu deren Kalkulation. 

Wir verarbeiten Ihre Daten aufgrund der datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen der am 25.05.2018 wirksam 
werdenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
sowie des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeb-
lichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich die federführende 
Gesellschaft auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-
wirtschaft“ verpflichtet, die gesetzliche Anforderungen für die 
Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Inter-
net unter www.allianz.de/datenschutz abrufen. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt für vorvertragliche Maß-
nahmen und zur Erfüllung Ihres Vertrages. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es erforderlich ist, um 
berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. 
Dies kann insbesondere der Fall sein:

• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
•  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten insbeson-

dere durch Datenanalysen zur Missbrauchsbekämpfung, 
• für Markt- und Meinungsumfragen, 
•  zur Werbung für MetallRente-Versicherungsprodukte und 

MetallRente-Versorgungsprodukte. Dabei betrachten wir 
Aspekte, wie das von Ihnen bei uns gehaltene Produktport-
folio und ihre persönliche Situation, um Ihnen individuell 
passende Produktempfehlungen geben zu können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs- und 
Nachweispflichten oder obliegender Beratungspflichten).

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Vermittler: 
Der selbstständige Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, 
erfährt, mit welchem Inhalt der Vertrag geschlossen wurde. 
Darüber hinaus übermitteln wir die zur Betreuung Ihrer Versi-
cherungsverträge benötigten Daten an den zuständigen Ver-
mittler, der diese zu Beratungszwecken verarbeitet.

Spezialisierte Unternehmen der Unternehmensgruppe der 
federführenden Gesellschaft sowie externe Dienstleister: 
Spezialisierte Unternehmen der Unternehmensgruppe der 
federführenden Gesellschaft nehmen bestimmte Datenver-
arbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen 
Unternehmen in gemeinsam nutzbaren Verfahren wahr. Daten 
von Antragstellern und Versicherten/Versorgungsberechtigten 
können in zentralisierten Verfahren wie Telefonate, Post, 
Inkasso von diesen Unternehmen der Gruppe verarbeitet 
werden.

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten auch externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von der federführenden Gesellschaft ein-
gesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 
vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, sowie der 
Unternehmen der Unternehmensgruppe der federführenden 
Gesellschaft, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung 
teilnehmen, können Sie der Übersicht in der jeweils aktuellen 
Version auf der Internetseite unter 
www.allianz.de/dienstleister-leben entnehmen oder bei der 
federführenden Gesellschaft anfordern.

Rückversicherer: 
Einige der von uns übernommenen Risiken versichern wir 
zusätzlich bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückver-
sicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und 
ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, 
damit dieser sich ein eigenes Bild über den Versicherungsfall/
Versorgungsfall machen kann. Sollte ein Rückversicherer in 
Ihrem Fall involviert sein, werden Sie eigens informiert. 
Zudem ist es in Einzelfällen möglich, dass der Rückversicherer 
unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde 
bei der Leistungsprüfung unterstützt.

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mit-
teilungspflichten.
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Ort/Datum

Stempel und Unterschrift der/des Zeichnungsberechtigten der Firma 
als neuer Vertragspartner.

Ort/Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers.
Zugleich als Anerkennung der Erklärung zum Vertragspartnerwechsel 
und der Übernahme und Fortführung der Zusage durch den neuen 
Arbeitgeber und der Vereinbarung in Ziffer 5.

Dauer der Datenspeicherung 
Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Wir bewah-
ren Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflich-
tet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflich-
ten ergeben sich, unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch 
sowie der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn volle Jahre. 

Betroffenenrechte 
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten sowie unter bestimmten Voraus-
setzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten 
verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe 
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verar-
beitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen.

Den Datenschutzbeauftragten der federführenden Gesell-
schaft erreichen Sie unter der oben genannten Adresse, mit 
dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“.
Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutz- 
aufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Behörde 
ist: 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit Baden-Württemberg in Stuttgart.

Wirtschaftsauskünfte
Soweit erforderlich, erheben wir Informationen nur mit Ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung. 

Datenübermittlung in ein Drittland 
Sollten wir nach dem 25.05.2018 Daten an Dienstleister außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, 
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien 
(z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschrif-
ten oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Diese 
können Sie dann im Internet unter 
www.allianz.de/datenschutz abrufen oder bei der federfüh-
renden Gesellschaft anfordern.
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